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Allgemeines 

1. Allgemeines 
 

1.1 Auftrag 

Der Sachverständige für das Liegenschaftswesen, Herr Mag. Eduard Michael Gruber, 

wurde von Frau Mag. Rita Ettmayer, als Insolvenzverwalter (im Auftrag für das 

Handelsgericht Wien / Geschäftszahl 28 S 184/24y) in der Sache  

 

Insolvenz JSG 9 Projektentwicklungs GmbH  

Firmenbuchnummer 507622d 

Auhofstraße 248, 1130 Wien 

 

beauftragt die Schätzung des Verkehrswertes des Bauträgerprojekt / 

Eigentumswohnungen in Fertigstellung mit der Adresse Auhofstraße 248, 1130 Wien 

durchzuführen.  

 

1.2 Zweck und Prämissen des Gutachtens 

Zweck des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes der gegenständlichen 

Liegenschaft zur Vermögenswertfeststellung im Zuge des Insolvenzverfahrens. 

 

1.3 Grundlagen 
 

• Grundbuchsauszug vom 26.01.2026 

• Örtliche Befundaufnahme am 13.01. und am 22.01.2026 in Anwesenheit von: 

Frau Mag. Ettmayer, bzw. Vertreter von Proksch und Partner, Bmst. Weber und SV 

Mag. Gruber 

• Einreichpläne von DI Lukas Vrtala Baumanagement GmbH (mit dem amtlichen 

Sichtvermerk ZI.: MA37/894098-2019-1 vom Dezember 2020) 

• Bescheid Baubewilligung von Magistrat der Stadt Wien vom 16.12.2020 

• Ergebnisse der formellen Prüfung der Unterlagen vom 08.03.2022 (Baueinstellung, 

Bauführerbekanntgabe) 

• Bekanntgabe des Prüfingenieurs der Prüfingenieurin von SchwerKRAFT GmbH vom 

10.03.2022  

• Auswechslungsplan Pdf. Entwurf vom 06.06.2023 

• Teilabbruchbescheid vom 14.11.2025 (MA37/1828158-2022-1) 

• Telefonat mit dem zuständigen Werkmeister der MA37 

• Berechnung der Abbruch- und Wiederherstellungs- bzw. Fertigstellungskosten der 

WSW Immo GmbH Bmst. Weber (ohne Datum) 

• Auszug aus der digitalen Katastralmappe 

• Digitaler Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 
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• Einsicht in den digitalen Verdachtsflächenkataster 

• Erhebungen in der SV eigenen Datenbank, sowie bei ortsansässigen Maklern und 

SV Kollegen 

• Ermittlung von Vergleichs- bzw. Verkaufsfällen in der Urkundensammlung des 

Grundbuchs 

 

1.4 Literatur 

• Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kleiber, 10. Auflage 2023 

• Immobilienbewertung Österreich, Bienert / Funk, 4. Auflage 2022 

• Bewertung von Spezialimmobilien, Sven Bienert, 2. Auflage 2018 

• Liegenschaftsbewertung, Heimo Kranewitter, 7. Auflage, Wien 2017 

• Der Wert von Immobilien, Seiser / Kainz, 2. Auflage, 2014 

• Liegenschaftsbewertungsgesetz, Kothbauer / Reithofer, 1. Auflage 2013 

• Ross/Brachmann/Holzer/Renner, Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und 

des Verkehrswertes von Grundstücken, 29. Auflage, 2005 

• Nutzfläche und Nutzwert im Wohnrecht, 3.Auflage, MANZ 

• Österreichische Zeitschrift für Immobilienbewertung, MANZ 

• ÖNorm B1802-1, ÖNorm B1802-2 

• Zeitschrift des Sachverständigenverbandes (Liegenschaftszinssätze, 

Nutzungsdauern, Baukosten) 

• Aktueller Immobilien-Preisspiegel, herausgegeben von der Wirtschaftskammer 

Österreich, Fachverband der Immobilien und Vermögenstreuhänder 

 

1.5 Umfang der Untersuchungen / Haftung 

Dieses Gutachten wurde auf Basis der in Punkt 1.3 angeführten Dokumente, der in Punkt 

1.4 angeführten Literatur mit der von allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 

Sachverständigen zu erwartenden Sorgfalt, des Liegenschaftsbewertungsgesetzes LBG 

1992, sowie im Rahmen der Standesregeln für allgemein beeidete und gerichtlich 

zertifizierte Sachverständige erstellt.  

 

Die von der Auftraggeberin an den gefertigten Sachverständigen übergebenen Unterlagen 

sind unter dem Punkt 1.3 „Grundlagen“ umfassend aufgelistet. Darüber hinaus gehende 

Unterlagen wurden dem Sachverständigen nicht beigebracht und können bei der 

Wertermittlung daher keine Berücksichtigung finden. Die Auftraggeberin hat erklärt, dass 

sie sämtliche ihr bekannten Informationen und Unterlagen, welche für die Bewertung der 

Liegenschaft von Relevanz sind bzw. sein könnten, an den Sachverständigen übermittelt 

hat und ihr keine weiteren bewertungsrelevanten Unterlagen oder Umstände bekannt 

sind. 
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Folgende Unterlagen wurden seitens des Auftraggebers bzw. Liegenschaftseigentümers 

nicht übergeben und somit seitens des Sachverständigen nicht geprüft bzw. sind folgende 

Unterlagen nicht vorhanden: 

 

• Besprechung der Entwurfspläne (hofseitiges Flachdach) mit der MA 37 

• Bestätigung eines Ziviltechniker über die Abnahme des Rohbaus 

• Fertigstellungsanzeige 

• Nutzwertgutachten und Wohnungseigentumsvertrag 

 

Der Wertermittlung werden die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer 

üblichen, ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem 

bei der örtlichen Besichtigung, erkennbar waren oder sonst bekannt geworden sind. 

Ergeben sich neue Fakten oder Umstände, behält sich der Sachverständige ausdrücklich 

die Änderung oder Ergänzung des Gutachtens vor. 

 

Unter Bezugnahme auf die ÖNORM B 1802 nimmt der gefertigte Sachverständige seine 

Hinweispflicht insofern wahr, als dass darauf hingewiesen wird, dass der ermittelte 

Verkehrswert einer Schätztoleranz von +/- 10% unterliegt, eine Zustandskontrolle gemäß 

ÖNORM B1300 / B1301 nicht erfolgt ist sowie für jegliche Schäden und Mängel, welche 

augenscheinlich nicht erkennbar waren, keine Haftung übernommen werden kann. 
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Befund 
 

Liegenschaft und Lage 

2.1 Grundbuchsstand  

 
 

Die Liegenschaft ist nicht im Grenzkataster verzeichnet. Bei Flächen, die im Grenzkataster 

verzeichnet sind, ist auf das Grundbuch zu vertrauen (v.a. in Bezug auf die Fläche sowie 

Lasten und Rechte). Der Wertermittlung wurden mangels anderer verifizierter 

Flächenangaben die grundbücherlichen Flächen zugrunde gelegt. 

 

2.2 Bewertungsgegenständlicher Anteil 

 
 

2.3 Rechte und Lasten 

Dem gefertigten Sachverständigen waren zum Zeitpunkt der Bewertung keine 

außerbücherlichen Rechte und Lasten bekannt. Etwaige Pfandrechte bleiben bei der 

Bewertung ebenfalls unberücksichtigt. Die Bewertung erfolgt somit auftragsgemäß geld- 

und bestandlastenfrei. 

 

Die u.a. Dienstbarkeiten wirken sich in der Ansicht des gefertigten Sachverständigen 

weder werterhöhend noch wertmindernd aus und bleiben somit in der Bewertung außer 

Ansatz bzw. werden in der Bewertung im Rahmen eines Marktabschlages berücksichtigt: 
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2.4 Lage der Liegenschaft 

Makrolage 

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich im 13. Wiener Gemeindebezirk 

„Hietzing“. 

 

Hietzing ist der 13. Wiener Gemeindebezirk. Traditionell ist er in sechs Bezirksteile 

gegliedert, die den früheren Dörfern entsprechen: Hietzing (auch Alt-Hietzing) im 

Nordosten, Unter-St.-Veit im Norden, Ober-St.-Veit im Nordwesten, Hacking im Westen, 

Lainz (geografisches Zentrum) und Speising im Süden. Bis 1938 gehörten auch die 

ehemalige Dörfer Penzing, Breitensee, Baumgarten und Hütteldorf dazu. Außerdem gab 

es den politischen Bezirk Hietzing-Umgebung, der große Teile des westlichen 

Wienerwaldes (bis Kirchstetten) und stadtnahe Teile des Südens (Kaltenleutgeben bis 

Vösendorf) umfasste. 

 

Zum Bezirk gehören auch Teile des Wienerwaldes und der große Schlosspark von 

Schönbrunn, der stadtwärts (östlich) an Hietzing anschließt. Die Sommerresidenz der 

Habsburger führte bis 1900 zur Ansiedlung vieler Adeliger und hoher Beamter, daher 

gelten Alt-Hietzing, Lainz, Unter-St.-Veit und Ober-St.-Veit bis heute als vornehme 

Wohngebiete. Im Süden entstanden in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg auf ehemals 

bewaldetem Gebiet neue Siedlungen wie die Siedlung Auhofer Trennstück und die 

Friedensstadt. 

Durch seine Lage im Westen Wiens befindet sich Hietzing landschaftlich und klimatisch im 

Übergangsbereich zwischen den Alpen und dem Wiener Becken. Mit einer Fläche von 

37,69 km² ist es der drittgrößte Wiener Gemeindebezirk. Hietzing nimmt dabei 9,2 % der 

Fläche Wiens ein. Der Bezirk, der im Norden an den Wienfluss grenzt, verfügt über große 

Naturschutzgebiete. Im Westen liegt ein 22,6 km² großer Anteil am Schutzgebiet Lainzer 

Tiergarten (Wienerwald). Das öffentlich zugängliche, aber ummauerte Areal nimmt rund 

60 % der Bezirksfläche ein und umfasst zahlreiche Berge und einige Wienerwaldbäche, die 

in die Wien oder die Liesing münden. 

 

Neben dem Lainzer Tiergarten entfallen weitere 9,6 % der Bezirksfläche auf das 

Landschaftsschutzgebiet Hietzing (Teile des Schönbrunner Schlossparks und das 

geschützte Biotop Fasangarten). Mit einem Grünraumanteil von insgesamt rund 72 % der 

Bezirksfläche ist Hietzing der „grünste“ Bezirk Wiens. Die Siedlungen konzentrieren sich 

vor allem im östlichen Gebiet um die alten sechs Ortskerne. 

 

Die nördliche Bezirksgrenze von Hietzing zu Penzing (14. Bezirk) verläuft seit 1938 im 

Wesentlichen entlang des rechten Ufers der Wien. Nur ein kleines Gebiet Penzings 

nordwestlich von Hietzing (Weidlingau und Auhof) sowie ein Gebietsstreifen um den 

Nikolaisteg liegen südlich der Wien auf der gleichen Seite wie der 13. Bezirk. Im Nordosten 

grenzt Hietzing, an der Wien, auch an den 15. Bezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus (entlang des 

Auer-Welsbach-Parks). Die östliche Bezirksgrenze trennt Hietzing und den Schönbrunner 
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Schlosspark vom 12. Bezirk (Meidling) entlang der Linie Grünbergstraße – Gaßmannstraße 

– Am Fasangarten – Elisabethallee – Klimtgasse – Hetzendorfer Straße – Atzgersdorfer 

Straße. 

 

Am Rosenhügel beginnt die südliche Grenze zum 23. Bezirk (Liesing); sie verläuft die 

Atzgersdorfer Straße entlang, um den Rosenhügel (Wasserbehälter der 1. 

Hochquellenwasserleitung, Neurologisches Zentrum Rosenhügel) zur Speisinger Straße 

(vom Rosenhügel bis dorthin bis 1938 Stadtgrenze). Von dort verlief die Stadtgrenze bis 

1938 durch die Linienamtsgasse, die Friedensstadt und den Hörndlwald außerhalb Wiens 

lassend, zur östlichen Mauer des Lainzer Tiergartens und diese nordwärts zum Wiental. 

Seit 1938 gehören Friedensstadt und Hörndlwald ebenso wie die Siedlung Auhofer 

Trennstück und andere Siedlungen im Süden bis zur Wittgensteinstraße und zur östlichen 

Tiergartenmauer zum 13. Bezirk, seit 1956 auch der Tiergarten selbst, dessen westliche 

Mauer nun größtenteils die Bezirks- und Stadtgrenze bildet. Im Südwesten und Westen 

grenzt Hietzing an Niederösterreich. Angrenzende Gemeinden sind seit 1954 Breitenfurt 

bei Wien, Laab im Walde und Purkersdorf. 

 

Die Baufläche von Hietzing umfasst nur 21,5 % (Wienweit 33,3 %) der Bezirksfläche, wobei 

dies der zweitniedrigste Wert eines Wiener Gemeindebezirks ist. Die Baufläche selbst 

verteilt sich zu 78,7 % auf Wohnbauflächen und 16,5 % auf Flächen, die kulturellen, 

religiösen, sportlichen oder öffentlichen Zwecken gewidmet sind. Dieser relativ hohe Wert 

steht einem für einen Wiener Gemeindebezirk sehr niedrigen Anteil an Betriebsflächen 

(4,3 % der Baufläche) gegenüber. 

 

Grünflächen nehmen in Hietzing einen Anteil von 71,7 % ein. Dies ist der höchste Wert in 

Wien, wobei die größte Fläche vom Lainzer Tiergarten eingenommen wird. 73,4 % der 

Grünfläche entfallen auf Wald, weitere 15,5 % der Grünfläche sind Wiesen. 6,3 % 

Parkanlagen, 2,5 % Kleingärten. Landwirtschaftliche Nutzflächen (1,5 %) und 

Freizeitflächen (0,8 %) nehmen nur einen geringen Flächenanteil des Grüngebietes ein. 

 

Gewässer nehmen in Hietzing eine Fläche von 0,8 % ein (Wienerwaldbäche im Lainzer 

Tiergarten), der Anteil der Verkehrsflächen am Bezirksgebiet ist mit 6,0 % der niedrigste 

Wert in Wien. 

 

Hietzing wird seit 1938 aus den sechs bis 1890/1892 selbstständigen Gemeinden Hietzing, 

Unter-St.-Veit, Ober-St.-Veit, Hacking, Lainz und Speising gebildet, weiters kamen per 15. 

Oktober 1938 die bis dahin niederösterreichischen Siedlungen Friedensstadt, Siedlung 

Auhofer Trennstück und westlich benachbarte Siedlungen dazu; die Wittgensteinstraße 

wurde neue südliche Bezirksgrenze.[9] 1956 wurde der Lainzer Tiergarten mit einem 

kleinen Vorlandstreifen im Wiental vom 23. Bezirk zum 13. Bezirk transferiert.[10] 
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Der Bezirk wird heute in neun Katastralgemeinden unterteilt. Sechs der 

Katastralgemeinden entsprechen im Wesentlichen den ehemaligen Gemeindegebieten. 

Rosenberg sowie Schönbrunn bilden eigene Katastralgemeinden. Hinzu kommt seit 1956 

die Katastralgemeinde Auhof, die den ganzen Westen des Bezirksgebiets einnimmt und im 

Wesentlichen den Lainzer Tiergarten in seinem ehemaligen Umfang umfasst. Auch ein 

kleiner Teil der Katastralgemeinden Hütteldorf und Unterbaumgarten (14. Bezirk) liegen 

auf Hietzinger Gebiet. 

Eine Gliederung des Bezirksgebiets besteht ferner in den Zählbezirken der amtlichen 

Statistik, in denen die Zählsprengel des Gemeindebezirks zusammengefasst sind. Die elf 

Zählbezirke in Hietzing sind Schönbrunn, Hietzing, Auhofstraße, Ober-St.-Veit, 

Gemeindeberg-Jagdschloßgasse, Lainz, Maxing, Speising, Altersheim Lainz (heute: 

Geriatriezentrum Am Wienerwald), Lainzer Tiergarten und Friedensstadt. Trotz teilweiser 

Namensgleichheit stimmen die Grenzen der Zählbezirke nicht mit jenen der 

Katastralgemeinden überein. 

Die U-Bahn-Linie U4 besitzt in Hietzing entlang des Wienflusses an der Grenze zu Penzing 

fünf Stationen. Es sind dies – von Westen nach Osten – die Stationen Ober-St.-Veit, Unter-

St.-Veit, Braunschweiggasse, Hietzing und Schönbrunn. Insbesondere die Station Hietzing 

auf der Kennedybrücke ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Straßenbahn- und 

Autobuslinien, die das Bezirksgebiet erschließen. Durch den 13. Gemeindebezirk führt 

außerdem die Verbindungsbahn, die Westbahn und Südbahn verbindet. Hier besteht 

neben Güter- auch S-Bahn-Verkehr (S80) mit einer Station in Speising. Der Lainzer Tunnel 

ist ein Ende 2012 fertiggestellter, 12,8 km langer Bahntunnel, der den Gemeindebezirk 

durchquert und die Verbindungsbahn entlastet. Seit Dezember 2015 wird auch der 

gesamte ÖBB-Fernverkehr der Westbahn statt zum Westbahnhof durch den Lainzer 

Tunnel zum neuen Hauptbahnhof im 10. Bezirk geführt. 

 

Im Zuge des Ausbaus der S80 sind zwei weitere Stationen in Hietzing namens Hietzinger 

Hauptstraße und Stranzenbergbrücke geplant.[26] 

 

Im Nordwesten von Hietzing befindet sich entlang der Mauer des Lainzer Tiergartens ein 

kurzer Streckenabschnitt der Westautobahn. Die Westeinfahrt nach Wien auf der B1 

verläuft über weite Strecken parallel zum Wienfluss. 

 

Um die Verkehrsbelastung in Hietzing zu reduzieren, wurde 2025 beschlossen, 

Anrainerparkplätze einzurichten. 
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Die unterhalb angeführte Graphik stellt die Lage des Bezirkes innerhalb Wiens dar: 

 

 
 
(Quelle: de.wikipedia.org). 
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Mikrolage und Infrastruktur 

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich in der Auhofstraße, diese 

verläuft vom Hietzinger Platz (Café Domayer) im Osten bis zur Wientalstraße bzw. dem 

Lainzer Tiergarten im Westen. Die Gasse bzw. Straße wird grundsätzlich im 

gegenständlichen Bereich als Einbahnstraße geführt. Im direkten Nahbereich zur 

Liegenschaft befindet sich der Lainzer Tiergarten, die Wientalstraße (Wiener 

Westeinfahrt) sowie der Bahnhof Hütteldorf (Bezirksgrenze zu 1140 Wien) gelegen.  

 

Die Umgebung bzw. die umliegenden Bebauung kann grundsätzlich als locker verbautes 

Siedlungsgebiet mit erhöhten Grünanteil (Vorstadt bzw. Siedlungslage) mit kleineren 

Mehrfamilienhäusern teilweise in offener, teilweise in geschlossener Bauweise mit 

vornehmlich Eigentumswohnungen beschreiben werden. 

 

In größtenteils fußläufiger Entfernung sind sowohl Geschäfte des täglichen Bedarfes sowie 

öffentliche Verkehrsmittel leicht erreichbar, nachstehend sollen die wichtigsten 

Infrastrukturpunkte sowie deren Entfernungen angegeben werden: 

 

Infrastruktur Entfernung (etwa) 

Supermarkt „BILLA PLUS“ 270 m 

BAUHAUS Wien Hütteldorf 280 m  

Kindergarten 650 m 

U-Bahn U4 Hütteldorf 700 m  

Krankenhaus St. Josef  900 m 
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Die nachstehend angeführten Graphiken stellen die groß- bzw. kleinräumige Lage dar: 
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Erreichbarkeit, Parksituation und Anbindung 

Die Anbindung mit dem Individualverkehr kann grundsätzlich als gut bis sehr gut 

beschrieben werden. Dies aufgrund der leichten Erreichbarkeit bzw. Nähe zum Wiener 

Westeinfahrt, einer der Hauptverkehrsadern im Großraum. Diese verläuft im direkten 

Nahbereich. 

 

Die Liegenschaft befindet sich in einer flächendeckenden Kurzparkzone (von 09:00 bis 

22:00), aufgrund der leicht exponierten Lage ist die Parkraumsituation auf öffentlichen 

Grund als eher aufgelockert zu bezeichnen. Anrainer können für diese Zone ein 

sogenanntes „Parkpickerl“ erwerben. Auf der Liegenschaft sind keine PKW-Abstellplätze 

welche von Eigentümern bzw. Nutzern verwendet werden können vorhanden bzw. 

geplant. 

 

Die öffentliche Verkehrsanbindung stellt sich als gut bis sehr gut dar und wird in der u.a. 

Lagekarte detailliert illustriert. 

 

Umliegende öffentliche Verkehrsmittel: 
(Quelle: wien.gv.at). 
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Zusammenfassung und Standortbewertung 

Die gegenständliche Lage wird durch die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln sowie 

vorallem der angrenzenden höherrangigen Straße geprägt. Es handelt sich im erweiterten 

Umfeld grundsätzlich um eine hochwertige Wohnlage mit erhöhtem Grünanteil, welche 

durch das gartenseitige Verkehrsaufkommen eingeschränkt wird. 

 

Einstufung der Lagekriterien 

   Sehr gut gut befriedigend genügend 
Nicht 

genügend 

Wohnlage und Qualität  
 

   

Geschäfts und 
Gewerbelage 

   
 

 

  Umliegende Infrastruktur  
 

   

Öffentliche 
Verkehrsanbindung 

 
 

   

Individuelle 
Verkehrsanbindung 

 
 

   

 Parkmöglichkeit (auf 
öffentlichen Grund) 

 
 

   

Immissionsbelastung   
  

 

Standortimage  
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2.5 Grundstücks- und Baubestand 

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft stellt einen Richtung Nordosten 

abfallenden, rechteckig figurierten Mittelbauplatz dar. Die Richtung Auhofstraße bzw. 

südwestlich orientierte Gebäudefront weist eine Breite von etwa 19 lfm auf, die 

durchschnittliche Grundstückstiefe beträgt etwa 44 lfm.  

 

Die Liegenschaft ist mit einem ursprünglich um das Jahr 1900 errichteten eingeschossigen 

Fuhrwerker- bzw. Bauernhaus bebaut. Ab dem Jahr 2021 wurde der Gebäudebestand 

teilabgebrochen, baulich vorallem hofseitig erweitert bzw. kernsaniert. Mit Mitte 2024 

wurden die Arbeiten eingestellt. 

 

Es handelt sich beim Baubestand vorallem bei dem straßenseitigen Erdgeschoßtrakt um 

ein typisches einfaches Wohnhaus in Ziegelmassivbauweise, mit glatten, verputzten 

Fassaden, ein Vollwärmeschutz ist nicht angebracht. Die Fenster sind unterschiedlicher 

Ausgestaltung, straßenseitig als nachgebaute Holzkastenfenster mit Zweiflügelverglasung, 

hofseitig als Kunststofffenster mit Isolierverglasung ausgeführt. Das Dach ist straßenseitig 

in Form eines Satteldaches (Holzdachstuhl) mit Dachschindeleindeckung, hofseitig als 

Flachdach mit Bitumenbahneneindeckung ausgeführt.  

 

Der volumensmäßig weitaus größere Gebäudeteil bzw. Baubestand ist gartenseitig als 

Ziegelmassivneubau errichtet.  

 

Insgesamt umfasst der mittels Halbstöcken errichtete Gebäudebestand gartenseitiges als 

auch straßenseitiges Erdgeschoß, zwei Obergeschosse und zweigeschossig ausgebautes 

Dachgeschoß. Der Garten ist teilweise als Grünfläche geplant, teilweise gepflastert. Im 

Garten ist Baum- und Strauchbesatz verpflanzt. 
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Ansichten der Liegenschaft: 
(Luftbildaufnahmen, Quelle: google.com/maps)  
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Katastralmappenblatt: 
(Quelle: wien.gv.at) 

 

 
 

Das o.a. Katastralmappenblatt soll die Grundstücksgrenzen der bewertungs-

gegenständlichen Liegenschaft, sowie die umliegenden Bauplätze veranschaulichen.  
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2.6 Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen 

Aufgrund der Erhebungen im digitalen Flächenwidmungsplan (Onlineauskunft) bzw. der 

Erhebungen bei der Gemeinde direkt stellt der gefertigte Sachverständige fest, dass die 

Liegenschaft wie folgt gewidmet ist bzw. folgender Bebauungsplan besteht: 

 

Im Bereich der Straßenfront: 

Widmung:  Bauland Wohngebiet 

Bauklasse: I mit einer Höhenbeschränkung von 4,5 m 

Bauweise: geschlossen 

 

Im westlichen Hof-Bereich: 

Widmung: Bauland Wohngebiet 

Bauklasse: I  

Bauweise: geschlossen 

 

Die restlichen Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu gestalten. 

 

Flächenwidmungsplan: 
(Quelle: https://wien.gv.at): 
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Besondere Bestimmungen 
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Legende um Wiener Flächenwidmungsplan: 
(Quelle: https://wien.gv.at): 
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2.7 Kontaminierung / Verdachtsflächenkataster 

Als Kontamination wird definiert, dass Materialien und Stoffe vorhanden sind, die auf 

einer höherwertigen Deponie als Baurestmassendeponie zu entsorgen sind. 

 

Gemäß Abfrage über die Homepage des Umweltbundesamtes ist die bewertungs-

gegenständliche Liegenschaft nicht im Verdachtsflächenkataster verzeichnet: 
 

 
 

Auftragsgemäß wurde jedoch keine Baugrunduntersuchung durch den Sachverständigen 

durchgeführt bzw. veranlasst. Der gefertigte Sachverständige geht aufgrund der Abfrage 

des Verdachtsflächenkatasters davon aus, dass sich auf dem Bewertungsgegenstand keine 

Materialien befinden, die auf einer höherwertigen Deponie als einer 

Baurestmassendeponie zu entsorgen sind. Weiters ist nichts dahingehend bekannt 

geworden, dass es ein Gutachten oder einen Bericht gibt, der das Bestehen von 

verunreinigenden oder gefährlichen Substanzen feststellt. Ein späteres Aufscheinen 

solcher Substanzen kann eine erhebliche Auswirkung auf den Wert der Liegenschaft 

haben, welches eine Berichtigung des Gutachtens nach sich ziehen würde. 

 

2.8 Denkmalschutz 

Gemäß § 3 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 25.9.1923, BGBl. Nr. 533/23 (Denkmalschutz-

gesetz), in der Fassung BGBl. I Nr. 92/2013 veröffentlicht das Bundesdenkmalamt die Liste 

der unter Denkmalschutz stehenden unbeweglichen Denkmale.  

 

Gegenständliche Liegenschaft ist in dieser Liste nicht verzeichnet. 
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2.9 Gefahrenzonenkarte 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft erstellt österreichweit einen 

Risikokarte für Naturgefahren zur Einschätzung der jeweiligen Situation. Für die 

bewertungsgegenständliche Liegenschaft stellt sich die Situation wie folgt dar (Online-

Abfrage über www.hora.gv.at): 
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Mag. E. Michael Gruber Immobilien GmbH 

Zehenthofgasse 19, 1190 Wien - www.immobilien-gruber.at 

 

26 
Gutachten: Auhofstraße 248, 1130 Wien 

2.10Lärmimmission 

Seitens des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie wird die aktuelle 

Lärmbelastung aus Straßen- bzw. Schienenverkehrslärm entlang Hauptverkehrsstraßen 

sowie in Ballungsräumen ermittelt und in der Umgebungslärmkarte dargestellt. Für die 

gegenständliche Liegenschaft stellt sich die Situation wie folgt dar: 

 
Umgebungslärmkarte 2022 
Quelle: https://maps.laerminfo.at 

 

   

 

Die gegenständliche Liegenschaft befindet sich nordost- bzw. gartenseitig angrenzenden 

auf einer stark befahrenen Straße, wobei eine Lärmschutzwand errichtet ist, und weist lt. 

Lärmkarte im 24h-Durchschnitt starke Überschreitung der Lärm-Schwellwerte durch 

Straßenverkehr auf, straßenseitig besteht aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens 

keine Überschreitung der Schwellwerte. Angemerkt werden muss zusätzlich, dass die 

Lärmbelastung je nach Tageszeit und Stockwerkslage variieren kann. 

 

Anmerkung zur Erfassung 

Über Tag, Abend und Nacht gemittelter Lärmpegel von Hauptverkehrsstraßen in 4 m Höhe 

über Boden. Erfasst sind Straßen in der Zuständigkeit der Bundesländer sowie Autobahnen 

und Schnellstraßen. Für den Abend und die Nacht sind Zuschläge enthalten. In den 

Ballungsräumen sind alle Straßen berücksichtigt. Berichtsjahr 2022. 

 

Außerhalb der Ballungsräume werden die Lärmzonen unterschiedlicher 

Straßenkategorien nur überblendet. In den Überblendungsbereichen kann es zur 

Unterschätzung des tatsächlichen Lärmpegels um bis zu drei Dezibel kommen.  
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3. Gebäudebeschreibung 
 

3.1 Bewertungsgegenständliche Wohneinheiten 

Allgemeine Aufteilung Bestand 

Erschlossen wird das Wohnhaus im Bereich der Auhofstraße über ein gebäudemittiges 

zweiflügeliges Holztor (Nachbau Konstruktion). Rechter Hand der Hauseinfahrt befindet 

sich ein Müllraum, linker Hand ist eine ausschließlich straßenseitig ausgerichtete 

Wohneinheit angeordnet. Über mehrere Vorlegestufen gelangt man in den unteren 

Halbstock auf Niveau des Gartens. Linker Hand befindet sich ein Allgemein- bzw. 

Heizraum, rechter Hand wird eine straßen- als auch gartenseitige Wohneinheit mit 

Zwischentreppen erschlossen. Über ein zweiflügeliges Holzhoftor gelangt man in den 

allgemeinen Garten. Von dort aus wird die im hofseitigen Seitentrakt untergebrachte 

Maisonettewohnung erschlossen. 

 

Im ersten Halbstock befinden sich zwei gartenseitig ausgerichtete Wohneinheiten, wobei 

eine ebenfalls als Maisonettewohnung ausgeführt ist. Im straßenseitigen Dachgeschoss 

sind wiederum zwei straßenseitige Dachgeschosswohnungen, welche mit einem 

Galeriebereich ausgeführt sind errichtet. Im gartenseitigen Dachgeschoss bzw. dritten 

Obergeschoss ist eine weitere Wohneinheit untergebracht. 

 

Die Wohneinheiten weisen allesamt einen nahezu gleichen Fertigstellungsgrad auf. 

Lediglich in einer geringen Anzahl an Einheiten sind Fertigstellungsarbeiten im Bereich von 

Türstöcken und Sanitärausstattung noch notwendig. Die Böden der Wohnküchen sind 

zumeist mit großflächigen Feinsteinzeug versehen, jene der Schlafräumlichkeiten mit 

Parkettböden ausgestattet. Die Wände sind verputzt und gemalen bzw. mittels 

Trockenbauwänden hergestellt. Der Großteil der Wohneinheiten verfügt über zwei 

Sanitärbereiche bzw. eine getrennte Toilette, diese sind ebenfalls mit großflächigen 

Feinsteinzeug versehen. In gewissen Wohnräumlichkeiten besteht eine 

überdurchschnittliche Anzahl an Lichtauslässen, weiters ist eine Klimavorbereitung 

angebracht. Insgesamt kann die belagsmäßige Ausstattung der Wohnungen als leicht 

individuell jedoch eher gehoben bezeichnet werden. 

 

Die flächenmäßige Ausführung der Wohnungen bzw. Raumaufteilung entspricht nicht 

dem Einreichplan, genauso wenig wie die hofseitige Kubatur (Errichtung eines 

durchgehenden Flachdaches anstatt eines zwischenliegenden Satteldaches sowie keine 

Errichtung der außenliegenden Treppe). 
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3.2 Flächenaufstellung / Pläne 

Der gefertigten Sachverständigen hat den folgenden Plan bei der Baupolizei ausgehoben, 

dieser stellt die Bewertungsbasis dar: 
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EG: 
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Zwischengeschoß: 
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OG: 
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Baugenehmigung 
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Abbruchbescheid aus 2025 
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Entwurf Auswechslungsplan (in etwa die tatsächliche Ausführung exkl. Galerie) 

 

EG: 
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Zwischengeschoss 
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1OG 
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Die nachstehende Flächenaufstellung basiert auf den Angaben im genehmigten 

Einreichplan sowie dem Entwurf zum Auswechslungsplan (= etwa Bestand, exkl. 2. DG): 
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Die Flächenmaße wurden den übergebenen Unterlagen entnommen; eine Vermessung 

des Objektes war nicht Gegenstand des Auftrages. Eine Gewähr für die Richtigkeit der 

angeführten Flächen wird daher nicht übernommen. 

 

Eine Überprüfung der baubehördlichen Genehmigung des Bestandes und 

widmungsgemäßer Nutzungen wurde auftragsgemäß nicht bzw. nur teilweise 

durchgeführt. Es wurde nur ansatzmäßig die Außenkubatur geprüft, weiters wurde nicht 

geprüft ob die Raumaufteilung gegenständlich genehmigbar ist (Annahme teilweise ja). 

 

 

3.3 Bestandssituation 
Auf Basis der augenscheinlichen Situation zum Zeitpunkt der Besichtigung sind die 

Einheiten im Umbau bzw. leerstehend, es wird somit für die Bewertung (auftragsgemäß) 

von der Bestandsfreiheit ausgegangen. 

 

3.4 Betriebskosten 

Derzeit ist noch keine Hausverwaltung eingesetzt, über Betriebskosten der einzelnen 

Wohnungen bzw. des Hauses liegen keine Informationen vor. 

 

3.5 Haustechnik / Anschlüsse 

Anschlüsse an das städtische / örtliche Versorgungssystem sind hinsichtlich: 

• Strom 

• Wasser 

• Kanalisierung 

• Gas 

• und Telefon zugeleitet.  

 

Grundsätzlich besteht laut Information des ehemaligen Projektanten die Heizmöglichkeit 

mittels einer Gastherme und Warmwasserboiler sowie die angestrebte Heizmöglichkeit 

einer Luftwärmepumpe. Derzeit ist jedoch nur die Gastherme montiert und die 

Außenleitungen für die Luftwärmepumpe. Die Wärmeabgabe erfolgt mittels 

Fußbodenheizung in den individuellen Wohnräumlichkeiten. 

 

Es liegt weder ein Befund eines Installateurs über eine Druckprobe noch ein elektrischer 

Prüfbefund über die einzelnen Wohnungen bzw. Wohnhausanlage vor. 

 

Zum genauen Zustand der Heiz- und Elektrotechnik kann ohne entsprechende 

Prüfbefunde keine abschließende Aussage getroffen werden. Die beschriebenen 

elektrischen, sanitären und sonstigen Einrichtungen und Anlagen sowie sonstige Ver- und 

Entsorgungsleitungen wurden somit nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft.  
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Aufgrund der augenscheinlichen Situation wird von einem nahezu fertiggestellten, 

ordnungsgemäß ausgeführten Zustand der Haustechnik ausgegangen. 

 

 

3.6 Bau- und Erhaltungszustand 

Der allgemeine Gebäudebestand befindet sich in einem derzeit noch in Bau befindlichen 

Zustand. Auf Basis des Einreichplanes sowie des Baubestandes ergeben sich diverse 

Unterschiede. Vor allem in den Allgemeinbereichen sind noch Fertigstellungsarbeiten 

notwendig. Der Personenaufzug wurde noch nicht geliefert bzw. eingebaut. Es sind 

Versetzarbeiten bei einer Wohnungseingangstüren notwendig.  

 

Aufgrund der konsenswidrigen Ausführung des Daches wird in diesem Gutachten auf 

einzelne kleine Baumängel nicht detailliert eingegangen und diese pauschal angesetzt 

bzw. auf die Aufstellung der WVW verwiesen.. 

 

Es können jedoch augenscheinlich die folgenden Baumängel bzw. notwendigen 

Baumaßnahmen festgestellt werden: 

 

• Abbruch des hofseitigen Flachdaches (Zwischenbereich) 

• Teilabbruch des hofseitigen Flachdaches im Erkerbereich (Pultdach notwendig) 



 

Mag. E. Michael Gruber Immobilien GmbH 

Zehenthofgasse 19, 1190 Wien - www.immobilien-gruber.at 

 

52 
Gutachten: Auhofstraße 248, 1130 Wien 

• Installation des Personenaufzuges 

• Installation der Luftwärmepumpe 

• Fertigstellung des Gartenbereiches 

• Komplettierung und Fertigstellungsarbeiten in den Wohneinheiten 

• Sanierung von Wasserschäden in den Wohnungen 

• Versetzarbeiten im Bereich der Dachgeschosswohnung 

• Herstellung von Innentreppen in beiden Maisonett-Wohnungen 

• Je nach Genehmigung, Herstellung der Dachterrassen und Ausstiege 

 

 

Allgemeine Gebäudeteile 

 Neu-
wertig 

Sehr 
gut 

Gut Mittel-
mäßig 

Schlecht Sehr 
schlecht 

Keine 
Angabe 

Allgemeinzustand 
des Hauses 

  

 

    

Fassadenflächen   

 

    

Dachdeckung   

 

    

Spenglerarbeiten   

 

    

Fenster   

 

    

Stiegenhaus   

 

    

Keller   

 

    

Garage   

 

    

Belege und Ausstattung 

Allgemeinzustand 
Einheit + Belege 

  

 

    

Bad / Sanitär   

 

    

Wände / Malerei   

 

    

Bodenbeläge   

 

    

Elektrotechnik   

 

    

Heizsystem / 
Anlage 
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Es handelt sich im vorliegenden Fall um ein Verkehrswertgutachten und nicht um ein 

Gutachten über den Zustand der Gebäudesubstanz. Eine zerstörende Untersuchung über 

etwaige versteckte Baumängel ist nicht erfolgt. Der Bau- und Erhaltungszustand des 

Gebäudes wurde somit ausschließlich durch äußeren Augenschein anlässlich der 

Befundaufnahme festgestellt. Detaillierte Untersuchungen des Bauzustandes wurden 

nicht durchgeführt. Über den Zustand bzw. die Dimensionierung der Ver- und 

Entsorgungsleitungen kann ohne entsprechende Prüfbefunde keine Aussage getroffen 

werden. Für die Wertermittlung werden diese als uneingeschränkt funktionstüchtig 

angenommen. 
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3.7 Konsensmäßige Wiederherstellung 

Seitens der WSW Immo GmbH wurden die Kosten der Herstellung des Konsens lt. 

Baugenehmigung und Einreichplan wie folgt dargelegt. Zusätzlich wurden die Kosten der 

ordnungsgemäßen Fertigstellung (ohne Berücksichtigung von augenscheinlich nicht 

erkennbaren Baumängeln) ermittelt. 
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Es wird jedoch davon ausgegangen, dass aufgrund der neuen Raumaufteilung und 

geänderter Zugangswege ein neuer Bestandsplan notwendig ist.  
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3.8 Energieausweis 

Ein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes laut 

Energieausweisvorlage-Gesetz (EAV-G) vom 20. April 2012 wurde seitens des gefertigten 

Sachverständigen angefordert, welcher jedoch nicht übergeben bzw. vorgelegt werden 

konnte. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes wird daher seitens des gefertigten 

Sachverständigen eine Gesamtenergieeffizienz, welche der Art des Gebäudes und dem 

Gebäudealter entspricht, unterstellt. Der gefertigte Sachverständige weist ausdrücklich 

darauf hin, dass eine allfällige Aussage über die Energieeffizienz des Gebäudes nach 

Vorlage eines Energieausweises zu einer Wertänderung führen kann. 
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3.9 Fotodokumentation 
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Gutachten 

4. Bewertungsgrundsätze 
 

4.1 Begriffsdefinition und Verfahren 

Verkehrswert (§2 LBG) 

Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen 

Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Die besondere Vorliebe und andere ideelle 

Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer 

Betracht zu bleiben. 

 

Seitens des Sachverständigen wird darauf hingewiesen, dass der in diesem Gutachten 

ermittelte Verkehrswert nicht notwendigerweise, selbst bei gleichbleibenden äußeren 

Umständen jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt zu erzielen ist. Seitens des 

Gutachters werden ein angemessener Verwertungszeitraum sowie ein funktionierender 

Markt (3-5 ernsthafte Interessenten) vorausgesetzt.  

 

Ein angemessener Verwertungszeitraum ist abhängig von der Liegenschaftskategorie und 

kann wie folgt angesetzt werden: 

 

• Eigentumswohnung: ca. 4 bis 8 Monate 

• Einfamilienhäuser: ca. 6 bis 12 Monate 

• Gewerbeobjekte: ca. 1 bis 2 Jahre 

• Spezialliegenschaften: bis über 2 Jahre hinaus 

 

Neben einem angemessenen Vermarktungszeitraum ist auch ein entsprechendes Maß an 

Publizität notwendig. Für das Erreichen einer entsprechenden Publizität ist es erforderlich, 

sämtliche Marketingmaßnahmen zu ergreifen. Die Kosten für diese 

Marketingmaßnahmen sind im Ergebnis dieser Wertermittlung nicht berücksichtigt. 

Immobilien die „unter der Hand“ ohne Feilbietung gehandelt werden, erzielen 

üblicherweise nicht den ermittelten Wert. 

 

Sachwert (§6 LBG) 

(1) Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des 

Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie gegebenenfalls 

des Zubehörs der Sache zu ermitteln (Sachwert). 

(2) Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von Kaufpreisen 

vergleichbarer unbebauter und unbestockter Liegenschaften zu ermitteln. 

Wertänderungen, die sich demgegenüber aus der Bebauung oder Bestockung der zu 

bewertenden Liegenschaft oder deren Zugehörigkeit zu einem Liegenschaftsverband 

ergeben, sind gesondert zu berücksichtigen. 
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(3) Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner Ermittlung ist 

in der Regel vom Herstellungswert auszugehen und von diesem die technische und 

wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen. Sonstige Wertänderungen und sonstige 

wertbeeinflussende Umstände, wie etwa Lage der Liegenschaft, baurechtliche oder andere 

öffentlich-rechtliche Beschränkungen sowie erhebliche Abweichungen von den üblichen 

Baukosten, sind gesondert zu berücksichtigen. 

 

Ertragswert (§5 LBG) 

(1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit 

nach dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrags zum 

angemessenen Zinssatz und entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache 

zu ermitteln. 

(2) Hierbei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Sache 

tatsächlich erzielt wurden (Rohertrag). Durch Abzug des tatsächlichen Aufwands für 

Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung der Sache (Bewirtschaftungskosten) und der 

Abschreibung vom Rohertrag errechnet sich der Reinertrag; die Abschreibung ist nur 

abzuziehen, soweit sie nicht bereits bei der Kapitalisierung berücksichtigt wurde. Bei der 

Ermittlung des Reinertrags ist überdies auf das Ausfallwagnis und auf allfällige 

Liquidationserlöse und Liquidationskosten Bedacht zu nehmen. 

(3) Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht 

erfassbar oder weichen sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache 

erzielbaren Erträgen ab, so ist von jenen Erträgen, die bei ordnungsgemäßer 

Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hätten erzielt werden können, und dem bei einer 

solchen Bewirtschaftung entstehenden Aufwand auszugehen; dafür können insbesondere 

Erträge vergleichbarer Sachen oder allgemein anerkannte statistische Daten 

herangezogen werden. 

(4) Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser 

Art üblicherweise erzielbaren Kapitalverzinsung. 

 

Vergleichswert (§4 LBG) 

(1) Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich 

erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare 

Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend 

mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und 

geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- 

oder Abschläge zu berücksichtigen. 

(2) Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in 

zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit 

sie vor oder nach dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend den 

Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder 

abzuwerten. 
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(3) Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder 

persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Vergleich nur 

herangezogen werden, wenn der Einfluss dieser Verhältnisse und Umstände wertmäßig 

erfaßt werden kann und die Kaufpreise entsprechend berichtigt werden. 

 

Der §3 LBG bestimmt, dass für die Bewertung ein Wertermittlungsverfahren anzuwenden 

ist, das dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entspricht. Zu den derzeit wissenschaftlich 

allgemein anerkannten Wertermittlungsverfahren gehören vor allem das 

Ertragswertverfahren, das Vergleichswertverfahren und das Sachwertverfahren. 

 

4.2 Anzuwendendes Bewertungsverfahren 

§ 3 Abs 1 LBG: Für die Bewertung sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem 

jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechen. Als solche Verfahren kommen 

insbesondere das Vergleichswertverfahren (§ 4), das Ertragswertverfahren (§ 5) und das 

Sachwertverfahren (§ 6) in Betracht. 

 

§ 3 Abs 2 LBG: Wenn es zur vollständigen Berücksichtigung aller den Wert der Sache 

bestimmenden Umstände erforderlich ist, sind für die Bewertung mehrere 

Wertermittlungsverfahren anzuwenden. 

 

ÖNORM B 1802-1: Der Wert (insbesondere Verkehrswert/Marktwert, beizulegender 

Zeitwert, beizulegender Wert, Beleihungswert nach BWG, Beleihungswert nach EVS, fairer 

Wert, fiktive Anschaffungskosten, Fixpreis nach WGG, gemeiner Wert, Individualwert, 

Teilwert, und vorhandener Bauwert gemäß BauRG) von bebauten und unbebauten 

Liegenschaften und Liegenschaftsteilen, einschließlich der Bestandteile wie Gebäude, 

Außenanlagen und Kellereigentum sowie von Superädifikaten (Überbauten) und von 

Baurechten ist in der Regel mit folgenden Verfahren zu ermitteln: 

Vergleichswertverfahren, Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren, Discounted-Cash-

Flow-Verfahren (gemäß ÖNORM B 1802-2), Residualwertverfahren (gemäß ÖNORM B 

1802-3), sonstige dem Stand der Bewertungswissenschaften entsprechende 

Wertermittlungsverfahren (z.B. Investment Method) oder aus abgabenrechtlichen 

Spezifika resultierende Verfahren (für steuerliche Zwecke). 

 

 

Der Gutachter hat das Wertermittlungsverfahren auszuwählen und seine Wahl zu 

begründen. Er hat dabei den Stand der Bewertungswissenschaften und die im redlichen 

Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten zu beachten. Aus dem Ergebnis des 

gewählten Verfahrens ist der Wert begründet abzuleiten. Dazu ist der errechnete Betrag 

vor dem Hintergrund der Marktverhältnisse kritisch zu würdigen und allenfalls zu 

korrigieren. Die Anwendung mehrerer Verfahren ist insbesondere dann geboten, wenn 

einzelne Verfahren nur Teilaussagen erlauben oder die Ableitung des Werts auf diese 
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Weise besser begründet werden kann. Eine Gewichtung von Ergebnissen aus 

unterschiedlichen Wertermittlungsverfahren zur Wertableitung ist nicht zulässig. 

 

Die gegenständlicher Liegenschaft wird vom Immobilienmarkt als Bauträgerimmobilie 

(nachträgliche Begründung von Wohnungseigentum und Abverkauf) eingestuft. Die 

Marktteilnehmer erwerben Objekte dieser Art fast ausschließlich – abgesehen von einer 

partiellen Eigennutzung – um für das eingesetzte Kapital eine entsprechende Rendite 

bzw. Bauträgergewinn (im Abverkauf) zu generieren. Daher kommt für die Bewertung 

das Residualwertverfahren zur Anwendung. 
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5. Verkehrswertermittlung 

Der Verkehrswert wird im Hinblick darauf ermittelt, dass ein Veräußerungsvorgang ohne 

Fakturierung von Umsatzsteuer unterstellt wird. 
 

5.1 Residualwertermittlung 

Da es sich bei gegenständlicher Liegenschaft um ein Mehrfamilienhaus im Umbau bzw. um 

eine sogenannte Bauträgerliegenschaft handelt wird der Projektwert durch die erzielbare 

und verkaufbare Nettonutzfläche bzw. deren Fertigstellungskosten (Bauträgerkalkulation) 

bestimmt.  

 

In der Immobilienbewertung wird die Residualwertmethode oft zur Herleitung eines sog. 

»tragfähigen Grundwertes«, der vor dem Hintergrund der mit dem Grundstück 

verbundenen Umnutzungsmöglichkeiten gezahlt werden kann, eingesetzt. Am häufigsten 

wird das Verfahren jedoch von Projektentwicklern respektive Bauträgern verwendet. Sie 

überprüfen mit dieser Berechnung, ob es sich »lohnt« ein Projekt zu realisieren und wägen 

ggf. ab, welche von mehreren möglichen Alternativen der Bebauung die lukrativste ist. Die 

in diesem Fall beantworteten Fragestellungen reduzieren sich nicht zwangsläufig auf die 

Bodenwertermittlung, sondern geben möglicherweise Auskunft über den 

Projektentwicklungsgewinn. Methodisch fügt sich die Residualwertmethode innerhalb des 

Ablaufs einer Projektentwicklung in die sog. »Machbarkeitsstudie« (»Feasibility Study«) 

ein.  

 

Wesentlicher Teil zur Prüfung der Machbarkeit ist eine Betrachtung der Wirtschaftlichkeit, 

in der alle Daten, die im Rahmen einer Standort- und Marktanalyse erhoben wurden, als 

quantitative Größen einfließen. Wichtig dabei sind insbesondere die Art und das Maß der 

baulichen Nutzbarkeit des Grundstücks. (vgl. BIENERT / FUNK „Immobilienbewertung 

Österreich“ S. 407 f.). 

 

Verfahrensablauf: 

Die Berechnung des Residualwertes erfolgt durch Ermittlung der erziel- und verkaufbaren 

Wohn- bzw. Gewerbenutzfläche sowie des diesbezüglichen m²-Preises bzw. des jeweiligen 

Ertragswertes. Vom gesamten Projekterlös werden die Projektkosten in Form des 

Herstellungswertes (Neubaukosten) des Hauses unter Berücksichtigung der Planungs- und 

Projektierungskosten sowie der Kosten der Finanzierung abgezogen. Zusätzlich sind der 

fremdüblich zu erwartende Bauträgergewinn sowie die Ankaufsnebenkosten für das 

Grundstück zu berücksichtigen. 
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Graphische Darstellung 

 

 
(Quelle: BIENERT / FUNK „Immobilienbewertung Österreich“ S. 410). 

 

 

Mögliche Abverkaufspreise: 

Der gefertigte Sachverständige hat Erhebungen von Anbotspreisen von 

Neubauwohnungen im Umfeld der Liegenschaft getätigt. Insgesamt ist anzumerken, dass 

sich die gegenständlichen Projekte zumeist in einer besseren Lage befinden. Dabei haben 

sich Angebotspreise von EUR 7.500,00 bis EUR 11.000,00 in etwas besserer Lage, je 

Quadratmeter Nutzfläche ergeben: 

 

Insbesondere das Projekt der WIEBE „Beverly Hietzing“ soll hier angeführt werden 

(Auhofstraße 196), dabei ergeben sich lt. Angebotsliste im Internet die folgenden Preise: 
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Der Immobilienpreisspiegel 2025 der Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der 

Immobilien- und Vermögenstreuhänder weist für Eigentumswohnungen Erstbezug in 

1130 Wien, nachfolgende Durchschnittswerte je m² Wohnnutzfläche aus: 

 

Vergleichswerte Immobilienpreisspiegel 2025   
Eigentumswohnungen, sehr guter 
Wohnwert – bis 100 m²    

  normale Wohnlage gute Wohnlage 

  EUR 5.307,47 EUR 5.863,23 
          

 

 

Darüber hinaus wurden seitens des Sachverständigen Erhebungen am Bezirksgericht 

Hietzing über tatsächlich durchgeführte Liegenschaftstransaktionen für vergleichbare 

Wohnungen mittels der Immobiliendatenbank „ImmonetZT“ durchgeführt. 
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Dabei hat sich eine relativ große Bandbreite von etwa 4.500,00 bis EUR 9.500,00 je m² 

Nutzfläche ergeben, wobei die Ausreißer aus der Berechnung ausgeschieden wurden: 
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Im gegenständlichen Fall sind folgende Punkte bei der Ermittlung der Abverkaufspreise zu 

berücksichtigen: 

 

• Schöner großer Garten 

• Ruhige straßenseitige DG-Wohnungen 

• Straßenlärm hofseitig, Immission Belastung  

• Teilweise individuelle Belege 

• Fußläufig exponierte Lage 

 

Ermittlung der Abverkaufspreise: 
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Projektkosten / Fertigstellungskosten 

Unter Herstellungskosten ist die Summe aller jener (fiktiven) Beträge zu verstehen, welche 

für die Errichtung des jeweils zu bewertenden Objekts aufzuwenden sind, wobei die Höhe 

der Herstellungskosten insbesondere von Faktoren wie Nutzungsart, Ausführung, 

Ausstattung, Grundrissanordnung und Konstruktionsart bestimmt wird. Die Grundlage für 

diese Berechnung bilden die zum Bewertungsstichtag geltenden Lohn- und Materialpreise 

des Bauhauptgewerbes und der Professionisten.  

 

Zu beachten ist, dass in den Herstellungskosten nicht nur die Bauwerkskosten, sondern 

auch die anteiligen Honorare und Baunebenkosten berücksichtigt werden. Ist der 

Käuferkreis üblicherweise nicht vorsteuerabzugsberichtigt, so ist die Umsatzsteuer 

ebenfalls zu berücksichtigen (KRANEWITTER, 7. Auflage, S. 66). 

 

Im gegenständlichen Fall wurden auf Basis des Ortsaugenscheines sowie der genehmgten 

Einreichpläne bzw. des Teilabbruchbescheides die Fertigstellungskosten wie folgt 

ermittelt: 

 

 

 

 

 

 

€ 105 000,00

€ 160 000,00

Herstellungskosten gesamt in € € 265 000,00

Nebenkosten:

Planungs- und Baunebenkosten 10,0% (inkl. neuem Bestandsplan) € 26 500,00

Zuschlag für Risiko 10,0% (inkl. Raumadaptierungen) € 26 500,00
Nettoherstellungskosten inkl. NK: € 318 000,00

Umsatzsteueranteil 100% € 63 600,00

Bruttoherstell- bzw. Fertigstellungskosten: € 381 600,00

Stellplatzabgabe:

Erforderliche Stp. 0 Geplante: 0

Es wird davon ausgegangen, dass die Stellplatzabgabe schon entrichtet ist.

Finanzierungskosten
Zinsen: 4,50% Jahre: 1 € 138 500,00

Bauträgergewinn in % der Verkaufserlöse 12,50% € 428 335,00

€ 566 835,00

(gerechnet für eine Kapitalausnutzung von 100% der Gesamtkosten f.d. angegebene Laufzeit)

Sonstige Kosten und Abzüge

Fertigstellungskosten

Kosten der Fertigstellung

Sonstige Kosten und Abzüge

Teilabbruch Flachdächer und Neuherstellung
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Ermittlung des Residuums 

Unter Berücksichtigung der laufenden Zinsen für einen Verwertungszeitraum von rd. 1 

Jahren, des Bauträgergewinnes sowie der auf Basis des Vergleichswertes ermittelten 

Verkaufspreise ergibt sich folgende Kalkulation des Residuums nach 

Grundankaufsnebenkosten: 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Projekterlöse € 3 855 000,00

Bruttoherstell- bzw. Fertigstellungskosten € 381 600,00

Sonstige Kosten und Abzüge € 566 835,00

€ 2 906 565,00

10% € 266 565,00

Residualwert nach Grunderwerbsnebenkosten € 2 640 000,00

€ 4 339,70

Berechnung des Residuums

Residualwert Bodenwert vor Grunderwerbsnebenkosten

Grunderwerbsnebenkosten:

Verkehrswert per m² gew. Nutzfläche lt. Einreichplan
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6. Ergebnis 

 

Aufgrund der Befundung sowie des Gutachtens ergibt sich folgender Verkehrswert: 

 

Der geld- und bestandlastenfreie Verkehrswert der 

Bauträgerliegenschaft (Annahme nachträgliche Begründung von 

Wohnungseigentum und Einzelabverkauf) EZ 54 der KG 01203 Hacking 

mit der Anschrift Auhofstraße 248, 1130 Wien wird vom fertigenden 

Sachverständigen zum Bewertungsstichtag 13.01.2026 mit 
 

EUR 2,640.000,00 
(euro zweimillionensechshundertvierzigtausend) 

 

festgelegt. 

 

Gemäß Liegenschaftsbewertungsgesetz §7 ist eine Nachkontrolle anhand der am 

Bewertungsstichtag herrschenden Marktverhältnisse vorzunehmen. Festgestellt wird, 

dass aufgrund der Situation am Realitätenmarkt, Objekte wie das 

Bewertungsgegenständliche (nahezu fertiggestellte Eigentumswohnungen) üblicherweise 

mit Abschlägen von rd. 25% bis 40% (Basis Endverkaufspreis) durchschnittlich häufig 

gehandelt werden. Aufgrund der Lage der Liegenschaft bzw. der Verhältnismäßigkeit 

erfolgt keine Marktanpassung im Rahmen eines Marktabschlages. 

 

 

Der allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag. Eduard Michael Gruber 


